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Provisorische kantonale Vorprüfung, Ergebnisse 

Nr. Titel Auszüge aus Stellungnahme Kanton Erwägungen Fazit 

2 Gesamtbeurteilung Gestaltungsplan und Richtprojekt setzen die Ziel-
vorgaben in § 13 Abs. 3 BNO zielführend um. 

Einzelne Punkte zur Überführung der qualitativen 
Aspekte in die SNV sind gemäss den nachfolgen-
den Ausführungen zu überprüfen und anzupassen. 

 ➢ Kenntnisnahme 
 

➢ Behandlung gemäss Fazit unter 
den jeweiligen Ziffern 

2.3 Planungsrechtliches 
Verfahren 

Die Gemeinde hat ein Mitwirkungsverfahren ge-
mäss § 3 BauG durchgeführt. Die wichtigsten Er-
gebnisse sind öffentlich zugänglich zu machen. 

Das Mitwirkungsverfahren fand vom 14. 
Februar 2025 bis 17. März 2025 statt. 

➢ Kenntnisnahme / Bericht wird öf-
fentlich bekannt gemacht 

3.1 Kantonaler  
Richtplan 

Vorlage stimmt mit kantonalem Richtplan überein. Kenntnisnahme ➢ Kenntnisnahme / in Ordnung 

3.2 

3.2.2 

Sondernutzungsplan 

Siedlungsqualität 

Eine Abweichung gegenüber § 13 Abs. 1 BNO er-
folgt mit § 6 Abs. 3 SNV in Bezug auf die Nutzung, 
indem Verkaufsnutzungen in Form von Fabrikläden 
zugelassen werden. Diese Abweichung ist im Pla-
nungsbericht zu erläutern und entsprechend zu be-
gründen. (Vorbehalt) 

Zudem wird empfohlen, die zulässige Verkaufsflä-
che zu begrenzen. 

Die Zulässigkeit von Fabrikläden erhöht die 
Flexibilität und damit die Chancen auf die 
erwünschte Ansiedlung vielfältiger KMUs 
und auf eine eigene Identität des Areals. 

Indem Fabrikläden nur auf dem Areal her-
gestellte Produkte anbieten dürfen, und auf-
grund der Arealgrösse, drängt sich eine Be-
grenzung der Verkaufsfläche nicht auf. 

➢ Konkretisierung und Ergänzung 
des Planungsberichts in den Kapi-
teln 1.2 und 6.3 

 

➢ Verzicht auf Begrenzung der Ver-
kaufsfläche von Fabrikläden: Be-
gründung im Sinne der Erwägun-
gen 

3.2.2 Siedlungsqualität 

Verfahren und Qua-
litätssicherung  

In § 3 Abs. 4 SNV müssen die Qualitäten der 
Richtprojekte - wie in § 13 Abs. 1 SNV festgelegt - 
als Richtwert bei der Auslegung des Gestaltungs-
plans im Baugesuchsverfahren zwingend beachtet 
werden (nicht lediglich empfohlen). Die SNV wider-
spruchsfrei zu formulieren. (Vorbehalt) 

§ 13 Abs. 1 SNV kann in § 3 Abs. 4 SNV in-
tegriert werden; bisherige Definition in § 3 
Abs. 4 SNV gestrichen: So werden Wider-
sprüche beseitigt und die strengere Vor-
gabe umgesetzt. 

➢ Anpassung § 3 Abs. 4 SNV ent-
sprechend den Erwägungen / Strei-
chung § 13 Abs. 1 SNV bzw. In-
tegration in § 3 Abs. 4 SNV 

3.2.2 Siedlungsqualität 

Überdachung Innen-
hof (§ 4 Abs. 2 SNV)  

Eine Überdachung des Innenhofs ist weder in den 
vorgängigen Studien noch im Richtprojekt räumlich 
geprüft worden. Die Verbindung der Gebäude mit 
einer Überdachung des Innenhofs widerspricht der 
grundlegenden räumlichen Ideen des Richtpro-
jekts, bei dem sich Einzelbauten um einen offenen 
Hof anordnen. Eine teilweise Überdachung des 
Hofes im Richtprojekt ist daher zwingend räumlich 
zu überprüfen und gestalterische Aspekte in der 
SNV sind mit entsprechenden Vorgaben (Höhe, 
maximale Zusammenhängende Flächen, Gestal-
tung der Dachfläche etc.) zu regeln. (Vorbehalt) 

Der Innenhofbereich wird durch die umge-
benden Baukörper abgeschirmt. Mit einer 
sogfältigen Materialisierung und Farbge-
bung sowie einer max. Höhe deutlich klei-
ner als die umgebenden Baukörper kann 
eine gute Einordnung erreicht werden. Der 
Innenhof kann durch eine ruhige Überdach-
ung zusätzlich optisch aufgewertet werden. 
Auch hinsichtlich einer Hitzeminderung und 
der Aufenthaltsqualität kann mit einer ent-
sprechenden Gestaltung und Materialisie-
rung eine gute Situation erreicht werden. 

➢ Gestaltungs- / Höhenbestimmun-
gen für Überdachung festlegen. 
Ergänzung Höhenkote im Plan und 
§ 13 Abs. 2 SNV; „… (A bis D) so-
wie für Überdachungen im Bereich 
für Überdachungen Innenhof …“ 

➢ Ergänzung § 13 Abs. 3 SNV mit 
„- sich am Farbton der Fassaden 
orientierende, unterordnende nicht 
glänzende Überdachungen, die die 
Fensterbrüstung des ersten Ge-
schosses nicht überragen.“ 
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3.2.2 Siedlungsqualität 

Umgebungsbereich 
(§ 12 SNV)  

Aus fachlicher Sicht sollte Anforderung gemäss  
§ 12 Abs. 2 SNV, dass Bauten zumindest zur 
Hälfte optisch wirksam abgedeckt werden müssen, 
auch für den siedlungsnahen Bereich an der West-
seite des Areals zur Anwendung kommen. Emp-
fohlen wird, die Bestimmungen dahingehend zu er-
gänzen. (Wichtiger Hinweis) 

Die optisch wirksame Abdeckung von Ge-
bäuden kann in beiden Umgebungstypen 
aufgenommen werden. 

➢ § 12 Abs. 1 SNV ergänzen analog 
zum Abs. 2  

 

3.2.2 Siedlungsqualität 

Gestaltungsanforde-
rungen (§ 13 SNV)  

Die Bestimmung, Materialien zu verwenden, wel-
che ein "annähernd gleich in die Landschaft inte-
griertes Erscheinungsbild" gewährleisten (Holz), ist 
im Planungsbericht nicht näher erläutert. Die Mate-
rialisierung in Holz gibt durch konstruktive Anforde-
rungen und Details ein spezifisches, feingliedriges 
Erscheinungsbild (wesentlicher Aspekt der Qualität 
des Richtprojekts). Aus fachlicher Sicht sollte zu-
mindest für Fassaden zum Kulturland zwingend 
eine Materialisierung in Holz vorgeschrieben wer-
den. Sonst sind die Anforderungen zur Materiali-
sierung entsprechend zu präzisieren. (Vorbehalt) 

Der Planungsbericht kann dahingehend er-
gänzt werden, dass mit einem alternativen 
Baustoff eine Gestaltung resultieren muss, 
die in Bezug auf die feingliedrige Erschei-
nung, die Textur und die Farbgebung von 
Holzbauten eine annähernd gleiche Einord-
nung in die Landschaft erreicht.  

Die SNV kann entsprechend präzisiert wer-
den. 

➢ Präzisierung der Materialisierung 
der Fassaden im Planungsbericht: 
in Kapitel 7.3 ergänzen. 

➢ § 13 Abs. 3 BNO entsprechend 
präzisieren 

3.2.2 Siedlungsqualität 

Gestaltungsanforde-
rungen (§ 13 SNV)  

Empfohlen wird, die Anteile bzw. die Grösse von 
Reklame und Beschriftung auf den Fassaden zur 
offenen Landschaft zu begrenzen. Die Platzierung 
von Beschriftungen oder Leuchtreklamen auf den 
Dachflächen sollte nach Möglichkeit unterbunden 
werden. (Wichtiger Hinweis) 

Der Hinweis ist grundsätzlich sachgerecht. 
Dabei ist eine Abwägung der unterschiedli-
chen Interessen nötig. 

➢ Ergänzung § 13 Abs. 3 SNV (bzgl. 
Grösse) mit Verweis auf § 15 SNV 
(bzgl. Emissionen) 

3.2.2 Siedlungsqualität 

Umgebungsbereich 
(§ 13 SNV)  

Darüber hinaus wäre es empfehlenswert, für die 
Beschriftung in der Fassadengestaltung im Richt-
projekt klare Bereiche vorzusehen, damit diese in 
angemessener Weise in die Gestaltung integriert 
werden können. (Hinweis) 

Mit der Beschränkung der Grössenanteile 
und den Vorgaben zur Beleuchtung werden 
wesentliche Punkte aufgenommen. Die ört-
liche Verteilung kann sich erst aus den Nut-
zungen an sich und den betrieblichen Be-
dürfnissen ergeben. 

➢ Verzicht auf Festlegung von Berei-
chen 
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3.2.2 Siedlungsqualität 

Gestaltungsanforde-
rungen (§ 13 SNV)  

Technisch bedingte Anlagen, welche das Erschei-
nungsbild von Gewerbebauten ebenfalls wesent-
lich mitprägen können, sind in § 13 Abs. 4 SNV nur 
im Zusammenhang mit den Dachflächen themati-
siert und im Richtprojekt nicht dargestellt. Die Vor-
schriften sollten noch stärker auf eine ruhige Dach-
landschaft abzielen und deshalb Dachaufbauten 
auf technisch notwendige Aufbauten (Kamine, Ent-
lüftungen, PV-Anlagen etc.) beschränken. Um das 
im Richtprojekt angestrebte zurückhaltende Er-
scheinungsbild zum umliegenden Kulturland zu ge-
währleisten, sollten weitere technisch Bedingte An-
lagen (z. B. Lüftungs- oder Kühlsysteme) zudem 
lediglich an den Fassaden zum Innenhof und zu 
den Gebäudezwischenräumen zulässig sein. 
(Wichtiger Hinweis) 

Der Hinweis ist grundsätzlich sachgerecht. 
Dabei ist eine Abwägung der unterschiedli-
chen Interessen nötig. Solche Bestimmun-
gen sind im offenen Landschaftsraum ge-
rechtfertigt. 

Aufgenommen werden können die Kriterien 
Ruhige Dachlandschaft sowie optisch zu-
rückhaltend in Erscheinung tretende Materi-
alien und Farben. Da auch PV-Anlagen er-
wähnt sind, ist eine Beschränkung auf das 
Notwendige nicht zielführend. 

Übernahme der Bestimmung für weitere 
technisch bedingte Anlagen (z. B. Lüftungs- 
oder Kühlsysteme) ist sachgercht. 

➢ Ergänzung § 13 Abs. 5 SNV im 
Sinne der kantonalen Erläuterun-
gen und der Erwägungen 

3.2.2 Siedlungsqualität 

Umgebungsbereich 
(§ 13 SNV)  

Empfohlen wird zudem, für die technisch bedingten 
Aufbauten Masse festzulegen und / oder zu regeln, 
dass sie nicht grösser dimensioniert werden dürfen 
als für ihre Funktionalität notwendig und dies in § 7 
Abs. 1 SNV entsprechend zu ergänzen. (Wichti-
ger Hinweis) 

Eine Regelung, dass die technisch beding-
ten Aufbauten nicht grösser dimensioniert 
werden dürfen als für ihre Funktionalität 
notwendig, kann in § 7 Abs. 1 SNV ergänzt 
werden. 

➢ Ergänzung von § 7 Abs. 1 SNV 
entsprechend dem Vorschlag in 
der Stellungnahme. 

3.2.2 Siedlungsqualität 

Umfassungsmauern 
(§ 11 Abs. 1 und  
§ 16 Abs. 1 SNV)  

Prägender Aspekt des Richtprojekts ist ein zusam-
menhängender, einheitlich materialisierter Sockel-
bereich. Hinsichtlich der Proportionen der Fassa-
dengestaltung sollte eine max. zulässige Höhe für 
die Sockel (zum Beispiel. maximal ¼ der Fassa-
denhöhe) festgelegt werden. (Wichtiger Hinweis) 

Hinweis ist korrekt. 

Eine Begrenzung der zulässigen Höhe für 
die Sockel von maximal ¼ der Fassaden-
höhe sichert die optische Durchlässigkeit. 

➢ Ergänzung/Konkretisierung von § 
13 Abs. 3 SNV (dritter Spiegel-
strich) 

3.2.2 Siedlungsqualität 

Umfassungsmauern 
(§ 11 Abs. 1 und  
§ 16 Abs. 1 SNV) 

Es empfiehlt sich, im GP abgestimmt auf den 
Hochwasserschutz eine max. Höhe für die Umfas-
sungsmauer festzulegen, damit tatsächlich "nied-
rige Einfriedungen" realisiert werden und Gestal-
tungsanforderungen bezüglich Materialisierung 
und Gestaltung festzulegen. (Wichtiger Hinweis) 

Es handelt sich um untergeordnete Berei-
che bei der Arealzufahrt und -wegfahrt, wo 
"niedrige Einfriedungen" primär den Hoch-
wasserschutz sichern müssen. 

➢ Kein Handlungsbedarf / ist mit vor-
gängigem Punkt abgedeckt 

3.2.2 Siedlungsqualität 

Umfassungsmauern  

Zur besseren Verbindung der baulichen Struktur 
mit der Umgebungsgestaltung könnte zudem eine 
Begrünung der Sockel- und Einfriedungen geprüft 
werden. (Hinweis) 

Mit den Bestimmungen zu „Begrünter Um-
gebungsbereich“ und „Naturnah begrünter 
Umgebungsbereich“ in eine optisch wirk-
same Begrünung gesichert. 

➢ Kein weiterer Handlungsbedarf 
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3.2.2 Siedlungsqualität 

Terrain 

Das Richtprojekt hat sich in einen anspruchsvollen 
Terrainverlauf einzufügen. Es wird empfohlen, im 
Situationsplan die wichtiges Anschlusshöhenkoten 
(wie u.a. im Übergang zu den Strassen, den Ein-
fahrtsbereichen, den Nachbargrundstücken und 
den Böschungsbereichen), sowie die Höhenlinien 
des umliegenden Bestandsniveau als Orientie-
rungsinhalt zu ergänzen. (Wichtiger Hinweis) 

Die wesentlichen Höhenkoten sind bereits 
im Plan verortet. Ergänzt werden kann noch 
die Höhenkote der Arealausfahrt. Im Übri-
gen sind die Höhnlinien im Richtprojekt Um-
gebung flächendeckend ersichtlich.  

➢ Ergänzung Höhenkote Arealaus-
fahrt / im Übrigen sind die Höhenli-
nien im Richtprojekt ersichtlich 

3.2.2 Siedlungsqualität 

Gebäudeähnliche 
Bauten für Veloab-
stellplätze und Ent-
sorgung 
(§ 4 Abs. 4 SNV)  

Die Zulassung von "gebäudeähnlichen Bauten" für 
Veloabstellplätze sowie eine Entsorgung- und 
Sammelstelle ausserhalb der Baubereiche entlang 
der Schachenstrasse steht im Widerspruch zur 
Grundidee der Abschirmung bzw. Bewahrung ei-
nes ruhigen Bilds nach aussen. Mit dieser Festle-
gung besteht die Gefahr, dass vom Grünbereich 
entlang der Schachenstrasse ausser Restflächen 
wenig übrigbleibt. Es ist zwingend zu prüfen, ob 
diese Nutzungen innerhalb der arealinternen Ver-
kehrsfläche bzw. im Baubereich der unterirdischen 
Fahrzeugeinstellhalle realisierbar sind. Im Pla-
nungsbericht ist der Bedarf für diese gebäudeähnli-
chen Bauten zu dokumentieren. (Vorbehalt) 

Der Hinweis ist grundsätzlich in Ordnung. 
Die Anordnung der erforderlichen Flächen 
ist innerhalb der arealinternen Verkehrsflä-
che oder von Gebäuden möglich. 

➢ § 4 Abs. 4 SNV streichen / somit 
kein weiterer Handlungsbedarf 

3.2.2 Siedlungsqualität 

Gebäudeähnliche 
Bauten für Velo… 

Es ist zudem unklar, weshalb für Bauten für Velo-
abstellplätze und Entsorgung eine maximale Ge-
samthöhe von 4 m festgelegt wird. Für solche un-
tergeordneten Bauten erscheint die vorgesehene 
maximale Gesamthöhe sehr gross. (Hinweis) 

Der Hinweis ist grundsätzlich in Ordnung. 
Die Anordnung der erforderlichen Flächen 
ist innerhalb der arealinternen Verkehrsflä-
che oder von Gebäuden ist möglich. 

➢ § 4 Abs. 4 SNV streichen / somit 
kein weiterer Handlungsbedarf 

3.2.2 Siedlungsqualität 

Aufenthaltsbereiche 
im Aussenraum 

Die im Planungsbericht (S. 34) erwähnte Möglich-
keit, Aufenthaltsbereiche im Aussenraum zu schaf-
fen, wird positiv bewertet. Es wird empfohlen das 
Thema in den § 12 SNV aufzunehmen und deren 
Ausgestaltung näher zu beschreiben sowie allen-
falls eine Verortung in ungefährer Lage im Situati-
onsplan vorzusehen. (Hinweis) 

Entsprechend der Entwicklung des Areals 
wird sich ein entsprechender Bedarf erge-
ben. Die Gestaltung eines entsprechenden 
Aufenthaltsbereichs kann offenbleiben. 

➢ Kein Handlungsbedarf 

3.2.2 Siedlungsqualität 

Innenhofbereich 

Im Bereich des künftigen Innenhofs (arealinterne 
Verkehrsfläche) ist am Tag eine grössere Hitzebe-
lastung zu erwarten. Zur Sicherung der Arbeits- 
und Aufenthaltsqualität empfiehlt es sich Massnah-
men zur Schattierung im Innenhof bzw. an den in-
nenliegenden Südfassaden zu erwägen. (Hinweis) 

Mit der Möglichkeit einer Überdachung des 
Innenhofs kann diesem Umstand in mehrfa-
cher Hinsicht Rechnung getragen werden. 
Siehe hierzu die Ausführungen zu „Über-
dachung Innenhof“ § 4 Abs. 2 SNV (Seite 1 
dieses Dokuments) 

➢ Kein Handlungsbedarf 
(bzw. siehe Ausführungen, Seite 1) 
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3.2 

3.2.3 

Sondernutzungsplan 

Erschliessung 

Die heutige Erschliessung der ARA Villnachern er-
folgt über den Gestaltungsplanperimeter. Im Situa-
tionsplan sind diese Flächen dem Baubereich C 
bzw. den daran angrenzenden begrünten Umge-
bungsbereich zugewiesen. Im Planungsbericht ist 
zu erläutern, wie die Erschliessung der ARA bzw. 
der angrenzenden Zone für öffentliche Bauten und 
Anlagen mit der Bebauung des Gestaltungsplanpe-
rimeters abgestimmt ist und in Zukunft erfolgen 
soll. (Vorbehalt) 

Hinweis ist in Ordnung. Die Angaben wer-
den entsprechend der Vorgabe ergänzt. 
Alle Flächen gehören der Einwohnerge-
meinde Villnachern. Die Überfahrt ist somit 
gewährleistet. Je nach künftiger Nutzung / 
Umgang mit den Landflächen können bei 
Bedarf Dienstbarkeiten definiert werden. 

➢ Erläuterungen im Planungsbericht, 
bei § 8 SNV, entsprechend der 
Vorgabe gemäss Stellungnahme. 

3.2.3 Erschliessung §§ 4 und 5 SNV erlauben Velo- und Mofaabstell-
plätze ausserhalb der Baubereiche und im Baube-
reich der Fahrzeugeinstellhalle. Vorzugsweise ist 
eine entsprechende Verortung im Situationsplan 
vorzusehen. (Hinweis) 

Die Anordnung der erforderlichen Flächen 
innerhalb der arealinternen Verkehrsfläche 
oder von Gebäuden ist möglich. 

➢ § 4 Abs. 4 SNV streichen / somit 
kein weiterer Handlungsbedarf 

3.2 

3.2.4 

Sondernutzungsplan 

Weitere Materielle 
Hinweise 

Gewässerraum 

Der in der vorliegenden Planung berücksichtigte 
Gewässerraum entspricht nicht den Vorgaben. Im 
Situationsplan ist der Gewässerraum des Dorf-
bachs Villnachern mit einer Breite von 12 m und 
asymmetrisch über der Bachleitung dargestellt. Die 
Leitung des Dorfbachs Villnachern weist gemäss 
amtlicher Vermessungs-Daten einen Durchmesser 
von 1.35 m auf. Die Gewässerraumbreite beträgt 
daher 13.35 m und ist symmetrisch über der Bach-
leitung zu positionieren. (Vorbehalt) 

Der Gewässerraum wurde im Rahmen der 
letzten Gesamtrevision Nutzungsplanung in 
Villnachern festgelegt. Für das gesamte 
qualitätssichernde Verfahren für die Ar-
beitszone Annamatt wurde die im rechts-
kräftigen Bauzonenplan vom 25.08.2020 
eingetragene flächige Gewässerraumzone 
verwendet. Im Sinne der Planungssicher-
heit und Planbeständigkeit soll auf diese 
Fläche weiter abgestellt werden können. 

➢ Gestützt auf die zwischenzeitlichen 
Abklärungen kann der Gewässer-
raum wie im Bauzonenplan darge-
stellt als Grundlage für den Gestal-
tungsplan beibehalten werden. Al-
lerdings besteht eine Umsetzungs-
pendenz im Hinblick auf eine 
nächste Teil- oder Gesamtrevision 
der Nutzungsplanung 

3.2.4 Weitere Materielle 
Hinweise 

Gewässerraum 

Die Festlegungen der Gewässerraumzone in der 
Nutzungsplanung scheinen auf einer anderen In-
formationsgrundlage zu Verlauf und Kaliber der 
Bachleitung umgesetzt worden zu sein, als sie 
heute vorliegt. Es wird empfohlen, dies zu klären 
und im Planungsbericht entsprechend darzulegen. 
(Wichtiger Hinweis) 

Zwischen der Darstellung im Bauzonenplan 
und § 24 BNO besteht ein Widerspruch, 
was im Mail vom 10.06.2025 kantonsseitig 
bestätigt wurde. Weil der Zugriff auf die 
Bachleitung gewährleistet und eine Offenle-
gung nicht absehbar ist, wurde zum Gestal-
tungsplan eine Zustimmung in Aussicht ge-
stellt.  

➢ Gleiches Fazit wie vorgängige 
Zeile 

3.2.4 Weitere Materielle 
Hinweise 

Gewässerraum 

Empfohlen wird, im Bereich der Bachleitung Baum-
arten und weitere Pflanzen zu wählen, deren Wur-
zeln nicht bis zur Bachleitung reichen. Da die Fest-
legung im Genehmigungsinhalt des Situations-
plans aufgeführt ist, den Zusatz "ungefähre Lage 
und Anzahl" verwenden. (Hinweis). Bei Bachlei-
tung kann es zu Unterhaltsmassnahmen kommen.  

„ungefähre Lage und Anzahl“ wird im Situa-
tionsplan ergänzt. 

➢ Ergänzung Legende Situationsplan 
entsprechend der Erwägung bzw. 
der Stellungnahme 
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3.2.4 Weitere Materielle 
Hinweise 

Gewässerraum /  
Offenlegung Dorf-
bach 

Die Prüfung einer möglichen Bachöffnung des 
Dorfbachs hat gezeigt, dass diese, aufgrund der 
sehr tiefen Lage der Bachleitung von teilweise über 
6 m und der notwendigen Offenlegung im bebau-
ten Siedlungsgebiet, kaum möglich ist. Auch das 
gewünschte Hochwasserschutzziel würde mit einer 
Bachöffnung nicht erreicht. Aufgrund dieser Tatsa-
che wird im vorliegenden Gestaltungsplanverfah-
ren auf eine Bachöffnung verzichtet. 

 ➢ Kenntnisnahme / in Ordnung 

3.2.4 Weitere Materielle 
Hinweise 

Grundwasser 

Gemäss den Unterlagen gibt es keinen Einbau un-
ter den mittleren Grundwasserspiegel (die Funda-
tion muss flachgründig erfolgen). Andernfalls dür-
fen nur Baustoffe und Materialien (z.B. Fugenab-
dichtungen, Beschichtungen, Injektionsmittel und 
Zusätze etc.) verwendet werden, die keine Schad-
stoffe in das Grundwasser abgeben. (Hinweis)  

 ➢ Kenntnisnahme / in Ordnung 

3.2.4 Weitere Materielle 
Hinweise 

Grundwasser 

Für eine allfällige vorübergehende Absenkung des 
Grundwasserspiegels (Bauwasserhaltung) ist eine 
Nutzungsbewilligung nach § 5 Wassernutzungsge-
setz (WnG) der Abteilung für Umwelt erforderlich. 
(Hinweis) 

 ➢ Kenntnisnahme / in Ordnung 

3.2.4 Weitere Materielle 
Hinweise 

Lichtemissionen 

Die Vorgaben in § 15 SNV [nicht § 13] werden be-
grüsst. Es werden zudem folgende Ergänzungen 
empfohlen: (Wichtiger Hinweis) 
Abs. 1: Für die Aussenbeleuchtung sind Leuchten mit ei-
ner Farbtemperatur von maximal 2'700 Kelvin zu ver-
wenden. 
Abs. 2: Für Wegbeleuchtungen ist ein bewegungsabhän-
giger / dynamischer und/oder ein zeitgesteuerter Betrieb 
zu realisieren. 

Die Farbtemperatur ist in Abs. 1 durch die 
Vorgabe eines naturverträglichen Spekt-
rums vorgegeben.  
Der Ergänzungsvorschlag Abs. 2 ist mit der 
Vorgabe in Abs. 1, Aussenbeleuchtungsan-
lagen mit intelligenter Steuerung zu wählen, 
und mit Abs. 3 möglichst wenig Streulicht 
abgedeckt. 

➢ Entsprechende Hinweis im Pla-
nungsbericht unter § 15 SNV 

3.2.4 Weitere Materielle 
Hinweise 

Vogelschutz 

Falls zusammenhängende Glasflächen von >5 m² 
vorgesehen sind, ist basierend auf § 36b Abs. 1 
BauV zu prüfen, ob Massnahmen gegen Vogelkol-
lisionen festgesetzt werden können. (Hinweis) 

Mit § 36b Abs. 1 BauV besteht bereits eine 
gesetzliche Grundlage. Ein Hinweis auf die 
Empfehlungen der Broschüre "Vogelfreund-
liches Bauen mit Glas und Licht" der Vogel-
warte Sempach ist zweckmässig. 

➢ Entsprechenden Hinweis im Pla-
nungsbericht unter § 13 SNV 

3.2.4 Weitere Materielle 
Hinweise 

Elektromagnetische 
Strahlung 

Die für die Starkstromanlage zuständige Bundes-
behörde kann gestützt auf Ziffer 16 Anhang 1 NISV 
vom Anlagebetreiber eine Phasen- und Leiteropti-
mierung verlangen, damit die nichtionisierende 
Strahlung minimiert wird. (Hinweis) 

Kenntnisnahme 
Alternativ kann im Baubewilligungsverfah-
ren nachgewiesen werden, dass in belaste-
ten Bereichen kein ständiger Arbeitsplatz 
eingerichtet wird. 

➢ Kenntnisnahme / kein Handlungs-
bedarf im Gestaltungsplan 
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3.2 

3.2.5 

Sondernutzungsplan 

Sondernutzungsvor-
schriften (SNV) 

§ 1 Abs. 2, letzter 
Aufzählungspunkt 

Es ist davon auszugehen, dass sich der zweite 
Teilsatz lediglich auf die Parkierung und nicht auf 
die Erschliessung bezieht. Daher wird empfohlen, 
die Formulierung wie folgt anzupassen: "…, die 
nach aussen nicht sichtbar ist." (Hinweis) 

Hinweis ist korrekt.  
Der entsprechende Satz wird korrigiert. 

➢ Korrektur § 1 Abs. 2, letzter Auf-
zählungspunkt entsprechend Hin-
weis in Stellungnahme 

3.2.5 Sondernutzungsvor-
schriften (SNV) 

§ 4 Abs. 2 

Es ist unklar, was mit dem Zusatz "gegenüber dem 
Kulturland" gemeint ist, beziehungsweise ob dann 
im Umkehrschluss zwischen den Baubereichen B 
und C die Überdachung angrenzend an die Zone 
OeBA nicht offenbleiben muss. Bitte überprüfen 
und allenfalls anpassen. (Hinweis) 

Bei der Lesung der SNV zusammen mit 
dem Situationsplan sind die vier Bereiche 
zwischen den Baufeldern klar, die das Areal 
zum Kulturland hin offenhalten. Diese 
Durchlässigkeit soll erhalten bleiben. 

➢ Kein Handlungsbedarf, Abgleich 
mit Vorbehalt, Seite 1 

3.2.5 Sondernutzungsvor-
schriften (SNV) 

§ 5 Abs. 1 

Anhand der gewählten Formulierung ist unklar, ob 
bzw. welche der aufgeführten Bauten und Anlagen 
nur unterirdisch, oder auch oberirdisch realisiert 
werden dürfen. Bitte präzisieren oder im Planungs-
bericht entsprechend erläutern. (Vorbehalt) 

Die Nutzungen beziehen sich auf den "Be-
reich für Fahrzeugeinstellhalle", die unter 
der Richtkote Aussenraum, aber ausser-
halb der Baubereiche A bis D möglich sind. 
Die Richtkote Aussenraum ist ca. 50 cm hö-
her als die tiefer gelegene Verkehrsfläche 
an der Schachenstrassse. Je nach Ausle-
gung des massgebenden Terrains kann 
dieses in einem geringfügigen Bereich um 
mehr als 80 cm überragt werden, weshalb 
nicht der Begriff "Unterniveaubauten" ver-
wendet wird. 

➢ Entsprechende Hinweis im Pla-
nungsbericht unter § 5 SNV auf-
nehmen 

3.2.5 Sondernutzungsvor-
schriften (SNV) 

§ 7 

Aus den Planungsunterlagen geht nicht hervor, 
welche Gesamthöhen mit den festgelegten Höhen-
koten ermöglicht werden. Entsprechend ist das 
massgebende Terrain darzustellen beziehungs-
weise festzulegen. (Vorbehalt) 

Je nach Auslegung des massgebenden 
Terrains, das infolge einer Zwischennut-
zung aufgeschüttet wurde, aber wieder ab-
getragen werden soll, können die effektiven 
Fassaden- und Gesamthöhen etwas variie-
ren. Deshalb werden die Gebäude noch 
oben mit einer Höhenkote begrenzt. 

➢ Entsprechende Hinweis im Pla-
nungsbericht unter § 7 SNV auf-
nehmen Da die BNO keine Höhen-
masse definiert, muss keine Ge-
samthöhe und auch kein massge-
bendes Terrain definiert werden. 

3.2.5 Sondernutzungsvor-
schriften (SNV) 

§ 7 

Da die "Richtkote Aussenraum" im Situationsplan 
als orientierender Inhalt dargestellt ist, ist der Ver-
weis auf diese nicht zweckmässig und zu strei-
chen. Die Angabe der max. Höhenkote in § 7 Abs. 
2 SNV stimmt zudem nicht mit der Kote im Situati-
onsplan überein. Auch ist unklar, wie diese im Ver-
hältnis zum massgebenden Terrain steht. Der Pla-
nungsbericht ist dahingehend zu ergänzen und die 
Festlegungen in SNV und Situationsplan sind mit-
einander in Einklang zu bringen. (Vorbehalt) 

Hinweis ist in Ordnung.  

Verweise auf "Richtkote Aussenraum" strei-
chen. 

Verwendung Begriff "Oberkante der fertigen 
Decken- bzw. Dachkonstruktion" 

➢ Anpassung § 7 Abs. 2 SNV 
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3.2.5 Sondernutzungsvor-
schriften (SNV) 

§ 7 

Die Bezeichnung "Oberkante des fertigen Bodens" 
in Zusammenhang mit der Fahrzeugeinstellhalle ist 
nicht eindeutig. Gemeint ist wohl eher die Ober-
kante der fertigen Decken- bzw. Dachkonstruktion 
der unterirdischen Einstellhalle. (Hinweis) 

Hinweis ist in Ordnung. 
 

➢ Anpassung § 7 Abs. 3 SNV 

3.2.5 Sondernutzungsvor-
schriften (SNV) 

§ 7 

Es wird darauf hingewiesen, dass für den Baube-
reich Überdachungen keine Höhenvorgaben fest-
gelegt werden. (Wichtiger Hinweis) 

 ➢ Einfügen neuer § 7 Abs. 3 SNV 

3.2.5 Sondernutzungsvor-
schriften (SNV) 

§ 9 Abs. 1 

Gemäss Planungsbericht (S. 37) ist eine Plafonie-
rung der Parkfelder auf 100 % des Richtwerts ge-
mäss VSS-Norm vorgesehen. Mit der Relativierung 
"in der Regel" scheint dieses Ziel vorliegend nicht 
umgesetzt. Weitere Ausführungen im Planungsbe-
richt fehlen. Bitte überprüfen und entsprechend an-
passen. (Wichtiger Hinweis) 

Grundsätzlich gilt der ermittelte Wert ge-
mäss VSS-Norm, bezogen auf die Pflicht-
parkfelder. Zusätzlich besteht aber je nach 
Nutzung auch ein Bedarf für Betriebsfahr-
zeuge wie Lieferwagen und dgl. für die ent-
sprechende Abstellflächen vorhanden sein 
müssen. 

➢ § 7 Abs. 1 SNV belassen; mit "in 
der Regel" muss eine gewisse Fle-
xibilität möglich bleiben 

3.2.5 Sondernutzungsvor-
schriften (SNV) 

§ 11 Abs. 1 

Diese Bestimmung definiert die Festlegung "Ver-
kehrsfläche". Diese scheint aufgrund der Pla-
nungsunterlagen in erster Linie der Erschliessung 
zu dienen. Bitte ergänzen. (Hinweis) 

In § 11 Abs. 1 SNV kann ein Satz eingefügt 
werden: „Die Verkehrsfläche gemäss Ein-
trag im Situationsplan dient der Erschlies-
sung der arealinneren Verkehrsfläche.“ 

➢ Ergänzung § 11 Abs. 1 SNV ge-
mäss den Erwägungen 

3.2.5 Sondernutzungsvor-
schriften (SNV) 

§ 11 Abs. 3 

Es wird darauf hingewiesen, dass § 13 Abs. 2 BNO 
für die gesamte Arbeitszone I gilt. Es ist daher zu 
prüfen, inwiefern § 11 Abs. 3 SNV einen eigenen 
Regelungsgehalt aufweist. (Hinweis) 

§ 13 Abs. 2 BNO: Die Versiegelung von 
Aussenflächen ist auf ein Minimum zu be-
schränken. Parkflächen, Wege und Plätze 
sind nach Möglichkeit wasserdurchlässig zu 
gestalten. 

➢ § 11 Abs. 3 SNV kann weggelas-
sen werden, weil in § 13 Abs. 2 
BNO annähernd das Gleiche vor-
gibt 

3.2.5 Sondernutzungsvor-
schriften (SNV) 

§ 13 Abs. 1 

Der erste Satz hat keinen Vorschriftencharakter 
und kann gestrichen werden. Informative Inhalte 
sind im Planungsbericht wiederzugeben. (Hinweis) 

Für das Verständnis und die Einordnung 
des Stellenwerts der Richtprojekte ist die 
Nennung zweckmässig. 

➢ § 13 Abs. 1 SNV umformulieren 

3.2.5 Sondernutzungsvor-
schriften (SNV) 

§ 13 Abs. 2 

Eine "gute Gesamtwirkung" wird standardmässig 
verlangt (vgl. § 42 BauG). Es ist zu prüfen, ob 
diese Bestimmung zu verschärfen ist. 
(Wichtiger Hinweis) 

Da die „gute Gesamtwirkung“ näher be-
schrieben wird, ist eine verschärfende Wir-
kung gegeben. 

➢ § 13 Abs. 2 SNV etwas schärfen 

3.2.5 Sondernutzungsvor-
schriften (SNV) 

§ 13 Abs. 3 

Dachvorsprünge werden gegenüber von § 21 Abs. 
1 BauV eingeschränkt. Der Gemeinde wird emp-
fohlen, dies in die Gegenüberstellung im Planungs-
bericht (S. 36) aufzunehmen. (Hinweis) 

Hinweis ist korrekt. 
Die Einschränkung wird in die Gegenüber-
stellung im Planungsbericht (S. 36) aufge-
nommen. 

➢ Ergänzung Planungsbericht 7.2 
entsprechend Hinweis in der Stel-
lungnahme 
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3.2.5 Sondernutzungsvor-
schriften (SNV) 

§ 13 Abs. 5 

Eine Grundlage für das Einholen eines Fachgut-
achtens auf Kosten der Bauherrschaft ist im Rah-
men der allgemeinen Nutzungsplanung zu veran-
kern, was in § 44 Abs. 2 lit. c BNO gegeben ist. 
Der Gemeinderat kann bei Baugesuchen in emp-
findlichen Umgebungen sowie bei aussergewöhnli-
chen Bauten eine Begutachtung verlangen. Folg-
lich ist die vorliegende Vorschrift zu streichen und 
im Planungsbericht zu erläutern, inwiefern es sich 
um eine Situation gemäss § 44 Abs. 2 lit. c BNO 
handelt. (Vorbehalt) 

Die Bestimmung kann gestrichen werden.  

Im Planungsbericht wird auf den Sachver-
halt hingewiesen. 

§ 44 Abs. 2 lit. c BNO: Der Gemeinderat 
kann bei Baugesuchen auf Kosten der Bau-
herrschaft …. in empfindlichen Umgebun-
gen sowie bei aussergewöhnlichen Bauten 
eine Begutachtung verlangen 

➢ Streichung von § 13 Abs. 5 SNV 
➢ Erläuterungen im Planungsbericht 

gemäss Ausführungen in der Stel-
lungnahme und den Erwägungen. 

3.2.5 Sondernutzungsvor-
schriften (SNV) 

§ 14 Abs. 1 

Es wird empfohlen, den zweiten Satz im Planungs-
bericht eingehender zu erläutern. Insbesondere die 
Bedeutung der Klammerbemerkung "klare Zonie-
rung und Orientierung" ist nicht eindeutig verständ-
lich. (Hinweis) 

„Klare Zonierung und Orientierung“ kann im 
Planungsbericht weiter beschrieben werden 
 

➢ Ergänzung / Präzisierung Pla-
nungsbericht 

3.2.5 Sondernutzungsvor-
schriften (SNV) 

§ 14 Abs. 2 

Mit der Revision des Energiegesetzes und der da-
zugehörigen Verordnung (Inkrafttreten: 1. April 
2025) wurde § 5 Abs. 4 EnergieV aufgehoben. Die 
Vorschrift ist erneut zu prüfen und der Verweis ent-
sprechend anzupassen (vgl. § 5 Abs. 2 EnergieV 
sowie Anhang 3). (Vorbehalt) 

 ➢ Anpassung 14 Abs. 2 SNV. 

3.2.5 Sondernutzungsvor-
schriften (SNV) 

§ 14 Abs. 3 

Vorschrift ist ein Eingriff in die Eigentumsgarantie. 
Entsprechend muss die Bestimmung verhältnis-
mässig und genügend bestimmt ausgestaltet wer-
den. Im Hinblick auf die Bestimmtheit der Norm 
wird empfohlen, auf das SIA-Merkblatt 2060 abzu-
stellen und eine der dort genannten Ausbaustufen 
zu verlangen. In erster Linie werden die Ausbau-
stufen A und B als verhältnismässig erachtet. Bei 
höheren Ausbaustufen besteht ein erhöhtes Risiko, 
dass die Bestimmung in einem Beschwerdeverfah-
ren als unverhältnismässig qualifiziert würde.  
(Vorbehalt) 

Ausbaustufen gemäss SIA Merkblatt 2060 

 

Eine strenge Vorschrift soll beibehal-
ten werden, jedoch mit bestimmter 
Ausgestaltung. Neue Formulierung: 
➢ […] Entsprechend ist eine bedürf-

nisgerechte Anzahl der Parkfelder 
für Personenwagen und Motorfahr-
räder innerhalb der Tiefgarage mit 
Steckdosen für Elektrofahrzeuge 
auszurüsten, wobei Anschlussmög-
lichkeiten für alle Parkfelder vorzu-
sehen sind (Ausbaustufe B «Power 
to Building» gemäss SIA-Norm 
2060, Stand 01.06.2020) 

3.2 

3.2.6 

Sondernutzungsplan 

Verschiedenes und 
Formelles 

Situationsplan 

Vermassung: Im Sinne der Rechtsklarheit sind die 
Baubereiche zu vermassen. (Vorbehalt) 

Hinweis ist in Ordnung. Anstelle der Ver-
massung werden die Eckpunkte der Baube-
reiche mit Koordinaten definiert. 

➢ Anpassung Situationsplan 1:500 
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3.2.6 Verschiedenes und 
Formelles 

Situationsplan 

Ein-/Ausfahrt Fahrzeugeinstellhalle: Für diese 
Planfestlegung fehlt eine entsprechende Son-
dernutzungsvorschrift. Bitte klären, was in diesem 
Bereich festgelegt werden soll und in den Son-
dernutzungsvorschriften ergänzen. (Vorbehalt) 

Hinweis ist in Ordnung. 
SNV können entsprechend ergänzt werden 

➢ Einfügen neuer § 9 Abs. 3 SNV mit 
einer Bestimmung zur Ein- und 
Ausfahrt Fahrzeugeinstellhalle 

 

3.2.6 Verschiedenes und 
Formelles 

Situationsplan 

Abgrenzung Baufelder: Die Baufelder dürfen nicht 
in den Gewässerraum hineinragen. Dies ist im Si-
tuationsplan unmissverständlich darzustellen (Li-
nienbreite des Baufeldes darf nicht in Gewässer-
raum hineinragen). (Vorbehalt) 

Hinweis ist in Ordnung. 
Signaturen im Situationsplan können ent-
sprechend angepasst werden 

➢ Anpassung der Signaturen im Situ-
ationsplan entsprechend den Vor-
gaben in der kantonalen Stellung-
nahme. Koordinaten liegen auf der 
Gewässerraumlinie 

3.2.6 Verschiedenes und 
Formelles 

Situationsplan 

Legende: Signatur Legendeneintrag Richtprojekt 
scheint nicht mit Darstellung im Situationsplan 
übereinzustimmen. Zudem ragt die Darstellung des 
Richtprojekts südlich Baubereich C in den begrün-
ten Umgebungsbereich und über den Perimeter 
des Gestaltungsplans. Nicht ersichtlich ist, was in 
diesem Bereich realisiert werden soll/darf. Für die 
im Situationsplan eingezeichnete Erschliessung 
(LKW und Linienführung Arealdurchfahrt) ist ein 
separater Legendeneintrag zu prüfen. (Hinweis) 

 ➢ Anpassung Situationsplan entspre-
chend den Hinweisen in der kanto-
nalen Stellungnahme. 

3.2.6 Verschiedenes und 
Formelles 

Situationsplan 

Legende: Ausserhalb des Gestaltungsplanperime-
ters können keine verbindlichen Festlegungen (Ge-
nehmigungsinhalt) vorgenommen werden. Im Situ-
ationsplan sind östlich des Perimeters blaue Linien 
und südlich eine grüne Fläche zu erkennen. Diese 
sind entweder zu entfernen oder mit einem Legen-
deneintrag zu ergänzen. (Hinweis) 

 ➢ Überprüfung und Bereinigung Situ-
ationsplan entsprechend den Hin-
weisen in der kantonalen Stellung-
nahme. 

3.2.6 Verschiedenes und 
Formelles 

Planungsbericht 

In Kapitel 1.1 des Planungsberichts wird die im 
Rahmen der Gesamtrevision erfolgte Umzonung 
fälschlicherweise als "Einzonung" bezeichnet. Bitte 
korrigieren. (Hinweis) 

 ➢ Korrektur Planungsbericht entspre-
chend Hinweis in der kantonalen 
Stellungnahme 

3.2.6 Verschiedenes und 
Formelles 

Richtprojekt 

Empfehlung; Darstellung der Vegetation im Richt-
projekt auf das Richtprojekt Umgebung und die 
Gegebenheiten anpassen. Insbesondere bei der 
Ansicht Nord sowie beim Ausschnitt der Fassaden-
ansicht erschweren die anstelle der (soweit aus 
den Planungsunterlagen ersichtlich, auch weiter-
hin) bestehenden Hochspannungsmasten darge-
stellten Bäume die Orientierung (Hinweis)  

 ➢ Anpassung der Darstellung im 
Richtprojekt. 

 


